
Landtag von Baden-Württemberg 
16. Wahlperiode

Drucksache 16 / 9448
02. 12. 2020

1Eingegangen: 02. 12. 2020 / Ausgegeben: 10. 12. 2020

Gesetzentwurf
der Landesregierung

Gesetz zur Neufassung des Landesreisekostengesetzes (LRKG)

A .  Z i e l s e t z u n g

Das bisherige Reisekostenrecht ist veraltet und bedarf der Aktualisierung und 
Rechtsvereinfachung, um die Durchführung und verwaltungsmäßige Abwicklung 
von Dienstreisen zu erleichtern.

B .  W e s e n t l i c h e r  I n h a l t

Die Neufassung des Landesreisekostengesetzes erfolgt mit dem Ziel eines zeitge-
mäßen Regelwerks. Die Schwerpunkte der neugefassten Vorschriften sind:

1.  Neuregelung Fahrtkosten, Wegstreckenentschädigung,

2.   Anpassung der Kürzung des Tagegeldes bei unentgeltlicher Verpflegung an die 
steuerrechtlichen Bestimmungen, dadurch Wegfall der Mitversteuerung von 
Teilen des Tagegeldes,

3.   Integration der Regelungen für Auslandsreisen in das Gesetz und in die allge-
meinen Verwaltungsvorschriften,

4.  Auslagen bei längerem Aufenthalt am Geschäftsort, Trennungsgeld,

5.  Wegfall der Kürzung bei Reisekosten und Trennungsgeld der Beamtinnen und 
Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst,

6. Wegfall von nur selten vorkommenden Sonderregelungen.
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C .  A l t e r n a t i v e n

Keine.

D .  K o s t e n  f ü r  d i e  ö f f e n t l i c h e n  H a u s h a l t e

Die jährlichen Mehrkosten in Höhe von geschätzt 5 300 000 Euro resultieren aus 
dem Wegfall der Kürzung bei Reisekosten und Trennungsgeld der Beamtinnen 
und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und einer Erhöhung der Weg-
streckenentschädigung.

E .  K o s t e n  f ü r  P r i v a t e

Keine.
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Staatsministerium Stuttgart, 18. Juni 2019
Baden-Württemberg
Ministerpräsident

An den
Präsidenten des Landtags
von Baden-Württemberg

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

ich beehre mich, Ihnen in der Anlage den von der Landesregierung verabschie-
deten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Polizeigesetzes nebst Vorblatt 
und Begründung mit der Bitte zu übersenden, die Beschlußfassung des Landtags 
herbeizuführen.

Ergänzend darf ich bemerken, daß die Landesregierung von einem Anhörungsver-
fahren abgesehen hat, nachdem ein solches Verfahren im vorliegenden Fall weder 
nach der Landesverfassung noch einer gesetzlichen Bestimmung vorgeschrieben 
oder geboten ist.

Mit freundlichen Grüßen

Oettinger
Ministerpräsident

Staatsministerium Stuttgart, 2. Dezember 2020
Baden-Württemberg
Ministerpräsident

An die
Präsidentin des Landtags
von Baden-Württemberg

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin,

als Anlage übersende ich Ihnen gemäß Artikel 59 Absatz 1 der Verfassung des 
Landes Baden-Württemberg den von der Landesregierung beschlossenen Entwurf 
eines Gesetzes zur Neufassung des Landesreisekostengesetzes (LRKG). Ich bitte 
Sie, die Beschlussfassung des Landtags herbeizuführen. Die Zuständigkeit liegt 
beim Ministerium für Finanzen. 

Mit freundlichen Grüßen

Kretschmann
Ministerpräsident
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Der Landtag wolle beschließen, 

dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu 
erteilen:

Gesetz zur Neufassung des 
Landesreisekostengesetzes (LRKG)

§ 1
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt die Erstattung von Auslagen für 
Dienstreisen, Dienstgänge und für Reisen zum Zweck 
der Aus- oder Fortbildung (Reisekostenvergütung) der 
Beamtinnen und Beamten des Landes, der Gemeinden, 
der Gemeindeverbände, der Landkreise und der sons-
tigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts, der Richterinnen und Richter des Landes, sowie 
der zu diesen Dienstherren abgeordneten Beamtinnen, 
Beamten, Richterinnen und Richter. Es regelt auch die 
Erstattung von Auslagen aus Anlass der Abordnung 
(Trennungsgeld).
(2) Die Reisekostenvergütung umfasst
1. Fahrt- und Flugkostenerstattung (§ 4),
2. Wegstreckenentschädigung (§ 5),
3. Tagegeld bei Dienstreisen (§ 6),
4.  notwendige Mehraufwendungen bei Dienstgängen 

(§ 6),
5. Übernachtungsgeld (§ 7),
6.  Auslagenerstattung bei längerem Aufenthalt am Ge-

schäftsort (§ 8),
7. Aufwands- und Pauschvergütung (§ 9) und 
8. Erstattung sonstiger Kosten (§ 10).  

§ 2
Dienstreisen und Dienstgänge

(1) Dienstreisen im Sinne dieses Gesetzes sind Reisen zur 
Erledigung von Dienstgeschäften außerhalb des Dienst-
ortes, die von der oder dem zuständigen Dienstvorgesetz-
ten angeordnet oder genehmigt worden sind, es sei denn, 
dass eine Anordnung oder Genehmigung nach dem Amt 
der Dienstreisenden oder dem Wesen des Dienstgeschäfts 
nicht in Betracht kommt. Die Anordnung oder Genehmi-
gung hat schriftlich oder elek tronisch zu erfolgen. Dienst-
reisen sind auch Reisen von einem dem vorübergehenden 
Aufenthalt dienenden Ort zum Dienstort, wenn im Übrigen 
die Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 erfüllt sind. Dienst-
reisen sollen nur durchgeführt werden, wenn eine kosten-
günstigere Art der Erledigung des Dienstgeschäftes nicht 
möglich und sinnvoll ist.
(2) Dienstgänge sind Reisen zur Erledigung von Dienst-
geschäften außerhalb der Dienststätte am Dienst- oder 
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Wohnort, die von der oder dem zuständigen Vorgesetz-
ten angeordnet oder genehmigt worden sind, es sei denn, 
dass eine Anordnung oder Genehmigung nach dem Amt 
der Dienstreisenden oder dem Wesen des Dienstge-
schäfts nicht in Betracht kommt. Dem Wohnort steht ein 
dem vorübergehenden Aufenthalt dienender Ort gleich.
(3) Für Dienstreisen von Richterinnen oder Richtern zur 
Wahrnehmung von richterlichen Amtsgeschäften oder 
zur Teilnahme an einer Sitzung des Präsidiums oder ei-
nes anderen vergleichbaren Gerichtsverfassungsorgans, 
dem sie angehören, bedarf es keiner Anordnung oder 
Genehmigung. Dasselbe gilt für Dienstreisen der oder 
des Landesbeauftragten für den Datenschutz zur Wahr-
nehmung der Aufgaben nach dem Landesdatenschutzge-
setz und für Dienstreisen der oder des Beauftragten der 
Landesregierung für die Belange von Menschen mit Be-
hinderungen zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem 
Landesbehindertengleichstellungsgesetz.

§ 3
Anspruch auf Reisekostenvergütung

(1) Dienstreisende erhalten auf Antrag eine Vergütung 
der dienstlich veranlassten notwendigen Auslagen. Dies 
gilt auch bei Reisen zum Zweck der Ausbildung.
(2) Ausgangs- und Endpunkt einer Dienstreise sind von 
den Dienstreisenden unter Beachtung des Wirtschaftlich-
keitsgrundsatzes grundsätzlich selbst zu bestimmen. Ab-
weichend davon kann die oder der zuständige Dienstvor-
gesetzte die Dienststätte als Ausgangs- oder Endpunkt 
der Dienstreise anordnen, wenn die Fahrtstrecke unmit-
telbar an der Dienststätte vorbeiführt. Bei einer Dienst-
reise, die an der Wohnung angetreten oder beendet wird, 
bemisst sich die Fahrtkostenerstattung (§ 4) oder die 
Wegstreckenentschädigung (§ 5) nach der Entfernung 
von oder bis zur Wohnung, es sei denn, als Ausgangs- 
und/oder Endpunkt der Dienstreise wurde die Dienst-
stätte angeordnet. Beim Vorliegen mehrerer Wohnungen 
oder Unterkünfte ist die der Dienststätte am nächsten ge-
legene Wohnung oder Unterkunft maßgebend.
(3) Die Dienstreisenden sind grundsätzlich in der Wahl 
der Beförderungsmittel frei. Bei der Wahl des Beför-
derungsmittels haben die Dienstreisenden neben wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten insbesondere die Erfor-
dernisse des Klimaschutzes zu beachten. Fahrtkosten 
werden nicht erstattet, wenn eine unentgeltliche Beför-
derungsmöglichkeit genutzt werden kann.
(4) Der Anspruch auf Reisekostenvergütung erlischt, 
wenn die Reisekostenvergütung nicht innerhalb einer 
Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Beendigung 
der Dienstreise schriftlich oder elektronisch beantragt 
wird. Die Frist beginnt mit dem Tag nach Beendigung 
der Dienstreise, in den Fällen des § 10 Absatz 2 mit Ab-
lauf des Tages, an dem die Dienstreise geendet hätte. Die 
zuständigen Stellen können bis zum Ablauf von sechs 
Monaten nach Antragstellung die Vorlage der maßgeb-
lichen Kostenbelege verlangen. Werden diese Belege 
auf Anforderung nicht innerhalb eines Monats vorgelegt, 
kann der Vergütungsantrag insoweit abgelehnt werden. 
Die Dienstreisenden sind verpflichtet, die Kostenbelege 
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nach Erstattung der Reisekostenvergütung bis zum Ab-
lauf eines Jahres für Zwecke der Rechnungsprüfung auf-
zubewahren und auf Verlangen vorzulegen.
(5) Leistungen, die Dienstreisende ihres Amtes wegen 
von dritter Seite aus Anlass einer Dienstreise erhalten, 
sind auf die Reisekostenvergütung anzurechnen. 
(6) Bei Dienstreisen für eine auf Verlangen, Vorschlag 
oder Veranlassung der zuständigen Behörde wahrge-
nommene Nebentätigkeit haben die Dienstreisenden 
nach diesem Gesetz nur insoweit Anspruch auf Reise-
kostenvergütung, wie nicht eine andere Stelle Auslagen-
erstattung für dieselbe Dienstreise zu gewähren hat. Das 
gilt auch dann, wenn die Dienstreisenden auf ihren An-
spruch gegen diese Stelle verzichtet haben. 
(7) Auf Reisekostenvergütung und Auslagenerstattung 
kann ganz oder teilweise verzichtet werden. Der Ver-
zicht ist schriftlich oder elektronisch zu erklären.

§ 4
Fahrt- und Flugkostenerstattung

(1) Entstandene notwendige Kosten für Fahrten mit  
regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln werden 
bis zur Höhe der Kosten der niedrigsten Beförderungs-
klasse erstattet. Die oberste Dienstbehörde oder die von 
ihr ermächtigte nachgeordnete Behörde kann für ihren 
Geschäftsbereich hiervon Ausnahmen zulassen. Ausnah-
men sind zulässig, wenn besondere dienstliche Gründe 
vorliegen. Flugkosten sind erstattungsfähig, wenn die 
dienstlichen oder wirtschaftlichen Gründe für die Flug-
zeugbenutzung die Belange des Klimaschutzes überwie-
gen. Die Kosten für Ausgleichszahlungen für Flugreisen 
nach Absatz 4 sind bei der Wirtschaftlichkeitsberech-
nung einzubeziehen. Erstattet werden grundsätzlich die 
Kosten der niedrigsten Flugklasse. Das Finanzministe-
rium kann hiervon durch Verwaltungsvorschrift Ausnah-
men bestimmen.
(2) Dienstreisende, denen nach Absatz 1 die Fahrt- oder 
Flugkosten der niedrigsten Klasse zu erstatten wären, 
werden bei einem Grad der Behinderung von mindes-
tens 50 vom Hundert die Auslagen für die nächsthöhere 
Klasse erstattet. Dieselbe Vergünstigung kann anderen 
Dienstreisenden gewährt werden, wenn ihr körperlicher 
oder gesundheitlicher Zustand das Benutzen dieser Klas-
se rechtfertigt.
(3) Wurde aus triftigem Grund ein Mietwagen, ein Taxi 
oder ein Fahrzeug im Rahmen eines Carsharing-Modells 
benutzt, werden die entstandenen notwendigen Kosten 
erstattet. Liegt kein triftiger Grund vor, so darf keine hö-
here Reisekostenvergütung gewährt werden als beim Be-
nutzen eines öffentlichen Verkehrsmittels. Bei Nutzung 
von Fahrzeugen im Rahmen eines Carsharing-Modells 
erfolgt keine Kürzung der Mitgliedsgebühr wegen even-
tueller privater Nutzung. 
(4) Die obersten Dienstbehörden sind verpflichtet, zum 
Klimaausgleich für dienstlich veranlasste Flugreisen 
von Mitgliedern der Landesregierung und Bediensteten 
der Landesministerien sowie der jeweiligen nachgeord-
neten Behörden jährliche Ausgleichszahlungen auf der 
Grundlage der bestehenden Entscheidungen der Lan-
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desregierung zu leisten. Gleiches gilt für die staatlichen 
Hochschulen. Bei Flügen, die bei Projekten staatlicher 
Hochschulen aus Drittmitteln bezahlt werden, fällt eine 
Ausgleichszahlung an, sofern Vorgaben der Drittmit-
telgeber einer entsprechenden Verwendung nicht ent-
gegenstehen.

§ 5
Wegstreckenentschädigung

(1) Für Fahrten, die von den Dienstreisenden mit einem 
privaten Kraftfahrzeug zurückgelegt wurden, wird eine 
Wegstreckenentschädigung gewährt. Sie beträgt 30 Cent 
je Kilometer zurückgelegter Strecke. 
(2) Besteht an der Benutzung eines Kraftfahrzeugs ein er-
hebliches dienstliches Interesse, beträgt die Wegstrecken-
entschädigung 35 Cent je Kilometer zurückgelegter Stre-
cke. Zur Wegstreckenentschädigung nach Satz 1 kann mit 
Zustimmung der obersten Dienstbehörde ein Zuschlag 
gewährt werden, wenn auf Grund der Art der Dienstge-
schäfte regelmäßig in größerem Umfang Fahrten auf un-
befestigten Straßen oder schwer befahrbaren Feld- oder 
Waldwegen durchzuführen sind. Der Zuschlag beträgt  
5 Cent je Kilometer.
(3) Für Fahrten, die von den Dienstreisenden mit einem 
Fahrrad, E-Bike oder Pedelec zurückgelegt wurden, wird 
eine Wegstreckenentschädigung in Höhe von 25 Cent je 
Kilometer zurückgelegter Strecke gewährt. 

§ 6
Tagegeld

(1) Zur Abgeltung der Mehraufwendungen für Verpfle-
gung beträgt das Tagegeld für jeden vollen Kalendertag 
einer Dienstreise 24 Euro. Bei einer Dienstreise, die we-
niger als einen vollen Kalendertag dauert, für den Tag 
des Antritts und den Tag der Beendigung einer mehrtä-
gigen Dienstreise, beträgt das Tagegeld bei einer Dienst-
reisedauer von mehr als 8 Stunden 6 Euro und bei einer 
Dienstreisedauer von mehr als 14 Stunden 12 Euro.
(2) Die Dauer der Dienstreise bestimmt sich nach der 
Abreise und Ankunft an der Wohnung, es sei denn, die 
Dienstreise beginnt oder endet an der Dienststätte oder 
Beginn oder Ende wurde an der Dienststätte angeordnet. 
Beim Vorliegen mehrerer Wohnungen oder Unterkünfte 
ist die der Dienststätte am nächsten gelegene Wohnung 
oder Unterkunft maßgebend.
(3) Für Dienstgänge besteht kein Anspruch auf Tage-
geld nach Absatz 1. Bei Dienstgängen von mehr als acht 
Stunden Dauer werden die nachgewiesenen notwendigen 
Auslagen für Verpflegung bis zur Höhe des Tagegeldes 
bei einer Dienstreise von gleicher Dauer erstattet.
(4) Erhalten Dienstreisende ihres Amtes wegen unent-
geltlich Verpflegung, werden von dem ihnen zustehen-
den Tagegeld nach Absatz 1 für das Frühstück 20 vom 
Hundert und für das Mittagessen und Abendessen je  
40 vom Hundert des Tagegeldes für einen vollen Ka-
lendertag einbehalten. Das Gleiche gilt, wenn von drit-
ter Seite Verpflegung bereitgestellt wird und hierfür das 
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Entgelt in den erstattungsfähigen Fahrt-, Flug-, Über-
nachtungs- oder Nebenkosten enthalten ist. Die Sätze 1 
und 2 sind auch dann anzuwenden, wenn die Dienstrei-
senden ihres Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte 
Verpflegung ohne triftigen Grund nicht in Anspruch neh-
men. 

§ 7
Übernachtungsgeld

(1) Für eine notwendige Übernachtung erhalten Dienst-
reisende pauschal 20 Euro im Inland und 30 Euro im 
Ausland. Höhere Übernachtungskosten werden im not-
wendigen Umfang erstattet. Durch Verwaltungsvor-
schrift wird bestimmt, bis zu welcher Höhe Übernach-
tungskosten notwendig sind.
(2) Übernachtungsgeld wird nicht gewährt 
1.  für die Dauer der Benutzung von Beförderungsmit-

teln,
2.  für die Dauer des Aufenthalts in einer Wohnung der 

oder des Dienstreisenden,
3.  bei unentgeltlicher Bereitstellung einer Unterkunft 

von Amts wegen, auch wenn diese Unterkunft ohne 
triftigen Grund nicht genutzt wird oder

4.  in den Fällen, in denen das Entgelt für die Unterkunft 
in den erstattungsfähigen Fahrtkosten oder sonstigen 
Kosten enthalten ist, es sei denn, dass eine Übernach-
tung aufgrund einer zu frühen Ankunft am Geschäfts-
ort oder einer zu späten Abfahrt von diesem zusätzlich 
erforderlich wird.

§ 8
Auslagenerstattung bei längerem Aufenthalt 

am Geschäftsort

Dauert der Aufenthalt an demselben auswärtigen Ge-
schäftsort länger als sieben Tage, so wird vom achten 
Tag an die gleiche Vergütung gewährt, die von diesem 
Tag an bei einer Abordnung zu gewähren wäre. Zu den 
Aufenthaltstagen zählen alle Tage zwischen dem Anrei-
setag und dem Abreisetag.

§ 9
Aufwands- und Pauschvergütung

(1) Dienstreisende, denen erfahrungsgemäß geringere 
Aufwendungen für Verpflegung und Unterkunft als all-
gemein entstehen, können nach näherer Bestimmung der 
obersten Dienstbehörde oder der von ihr ermächtigten 
nachgeordneten Behörde anstelle von Tagegeld, Über-
nachtungsgeld und Auslagenerstattung nach § 8 Satz 1 
und 2 entsprechend den notwendigen Aufwendungen mit 
einer Aufwandsvergütung abgefunden werden. 
(2) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr ermäch-
tigte nachgeordnete Behörde kann bei regelmäßigen oder 
gleichartigen Dienstreisen anstelle der Reisekostenver-
gütung oder einzelner ihrer Bestandteile eine Pausch-
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vergütung gewähren, die nach dem Durchschnitt der in 
einem bestimmten Zeitraum sonst anfallenden Einzel-
vergütungen zu bemessen ist. 

§ 10
Erstattung sonstiger Kosten

(1) Zur Erledigung des Dienstgeschäfts notwendige Aus-
lagen, die nicht nach den §§ 4 bis 9 zu erstatten sind, 
werden als Nebenkosten erstattet.
(2) Entfallen Dienstreisen aus Gründen, die von den 
Dienstreisenden nicht zu vertreten sind, werden die 
durch die Vorbereitung entstandenen notwendigen, nach 
diesem Gesetz berücksichtigungsfähigen Auslagen er-
stattet.

§ 11
Bemessung der Reisekostenvergütung 

in besonderen Fällen

(1) Bei Dienstreisen aus Anlass der Versetzung, Abord-
nung oder Aufhebung einer Abordnung wird das Tage-
geld (§ 6) für die Zeit bis zur Ankunft am neuen Dienst-
ort gewährt. Das Tagegeld wird für die Zeit bis zum Ab-
lauf des Ankunftstages gewährt, wenn die Dienstreisen-
den vom nächsten Tag an Trennungsgeld für auswärtiges 
Verbleiben erhalten; daneben wird Übernachtungsgeld 
(§ 7) gewährt. 
(2) Für Reisen zum Zwecke der Fortbildung, die zumin-
dest teilweise im dienstlichen Interesse liegen, können 
entstandene Kosten bis zur Höhe der für Dienstreisen zu-
stehenden Reisekostenvergütung erstattet werden. 
(3) Werden Dienstreisen mit einer Urlaubsreise oder 
einer anderen privaten Reise verbunden, wird die Reise-
kostenvergütung so bemessen, als ob nur die Dienstreise 
durchgeführt worden wäre. Die Reisekostenvergütung 
nach Satz 1 darf die sich nach dem tatsächlichen Reise-
verlauf ergebende Reisekostenvergütung nicht überstei-
gen. 
(4) Wird angeordnet oder genehmigt, dass die Dienst-
reise am Urlaubsort anzutreten oder zu beenden ist, wird 
die Reisekostenvergütung abweichend von Absatz 3 
nach der Abreise von oder der Ankunft an diesem Ort 
bemessen. 
(5) Wird aus dienstlichen Gründen die vorzeitige Been-
digung einer Urlaubsreise oder einer anderen privaten 
Reise angeordnet, gilt die Rückreise vom Urlaubs- oder 
Aufenthaltsort zur Dienststätte als Dienstreise, für die 
Reisekostenvergütung gewährt wird. 
(6) Aufwendungen der Dienstreisenden und der sie be-
gleitenden Personen, die durch die Unterbrechung oder 
die vorzeitige Beendigung einer Urlaubsreise oder einer 
anderen privaten Reise verursacht worden sind, werden 
in angemessenem Umfang erstattet. Dies gilt auch für 
Aufwendungen, die aus diesen Gründen nicht ausgenutzt 
werden konnten.
(7) Erkranken Dienstreisende und werden sie in ein 
Krankenhaus aufgenommen, werden für jeden vollen 
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Kalendertag des Krankenhausaufenthalts die notwendi-
gen Auslagen für die Unterkunft am Geschäftsort erstat-
tet. 
(8) Für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger 
Dienststätte aus besonderen dienstlichen Anlass können 
die entstandenen notwendigen Fahrtkosten erstattet wer-
den.

§ 12
Auslandsdienstreisen

(1) Auslandsdienstreisen sind Dienstreisen zwischen 
dem Inland und dem Ausland sowie im Ausland. Dabei 
muss mindestens ein Geschäftsort im Ausland liegen.
(2) Für Auslandsdienstreisen gelten die Regelungen der 
§§ 1 bis 11 entsprechend.
(3) Abweichend von den §§ 6 und 7 werden Auslandstage-
gelder und Auslandsübernachtungsgelder nach Maß gabe 
der jeweils gültigen Fassung des § 3 der Auslandsreisekos-
tenverordnung des Bundes (ARV) und der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift über die Neufestsetzung der Aus-
landstage- und Auslandsübernachtungsgelder (ARVVwV) 
gewährt.
(4) Das Tage- und Übernachtungsgeld wird für das Land 
gewährt, das die Dienstreisenden vor Mitternacht Orts-
zeit zuletzt erreichen. Wird bei Auslandsdienstreisen das 
Inland vor Mitternacht zuletzt erreicht, wird Auslands-
tagegeld für das Land des letzten Geschäftsortes im Aus-
land gewährt.
(5) Bei Flugreisen gilt ein Land in dem Zeitpunkt als 
erreicht, in dem das Flugzeug dort landet. Zwischenlan-
dungen bleiben unberücksichtigt, es sei denn, dass durch 
sie Übernachtungen notwendig werden. Bei Schiffsrei-
sen gilt Satz 1 entsprechend.
(6) Dauert der Aufenthalt an demselben ausländischen 
Geschäftsort ohne Hin- und Rückreisetage länger als  
14 Tage, ist das Auslandstagegeld nach Absatz 3 vom 
15. Tag an um 25 vom Hundert zu ermäßigen. Die obers-
te Dienstbehörde oder die von ihr ermächtigte nachge-
ordnete Behörde kann in begründeten Fällen von der Er-
mäßigung absehen. Anstelle des pauschalen Übernach-
tungsgeldes werden ab dem 15. Tag die nachgewiesenen 
notwendigen Übernachtungskosten erstattet.

§ 13
Trennungsgeld

(1) Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter, die 
ohne Zusage der Umzugskostenvergütung an einen Ort 
außerhalb des Dienst- oder Wohnortes abgeordnet wer-
den, erhalten für die ihnen dadurch entstehenden not-
wendigen Auslagen unter Berücksichtigung der häusli-
chen Ersparnis ein Trennungsgeld. Dasselbe gilt für die 
vorübergehende Zuteilung aus dienstlichen Gründen zu 
einem anderen Teil der Beschäftigungsbehörde und der 
vorübergehenden dienstlichen Tätigkeit bei einer ande-
ren Stelle als der Dienststelle. Der Abordnung steht die 
Zuweisung nach § 20 des Beamtenstatusgesetzes gleich. 
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Das Finanzministerium wird ermächtigt eine Rechtsver-
ordnung zur Regelung des Trennungsgeldes zu erlassen. 
(2) Absatz 1 gilt auch für Beamtinnen und Beamten auf 
Widerruf im Vorbereitungsdienst bei Abordnungen im 
Rahmen der Ausbildung. Der für die Ausbildung maß-
gebliche Dienstort wird von der obersten Dienstbehörde 
oder der von ihr ermächtigten nachgeordneten Behörde 
bestimmt. Satz 1 gilt auch bei Abordnungen im Rahmen 
des Ausbildungs- oder Einführungsdienstes, einer Aus-
bildungs- oder Einführungszeit, die zum Erwerb einer 
Laufbahnbefähigung notwendig sind.

§ 14
Ermächtigung, Verwaltungsvorschriften

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung die in den §§ 5 und 7 Absatz 1 fest-
gesetzten Beträge veränderten wirtschaftlichen Verhält-
nissen anzupassen.
(2) Die allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu diesem 
Gesetz erlässt das Finanzministerium. 

§ 15
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. Gleich-
zeitig treten das Landesreisekostengesetz in der Fassung 
vom 20. Mai 1996 (GBl. S. 466), das zuletzt durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Klima-
schutzes in Baden-Württemberg vom 15. Oktober 2020 
(GBl. S. 937, 943 ) geändert worden ist, die Auslands-
reisekostenverordnung des Landes vom 2. Januar 1984 
(GBl. S. 33), die zuletzt durch Verordnung vom 20. No-
vember 2015 (GBl. S. 1057) geändert worden ist, und die 
Verordnung des Finanzministeriums über die Reisekos-
tenvergütung in besonderen Fällen vom 4. März 1975 
(GBl. S. 200), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung 
vom 12. Dezember 1985 (GBl. S. 409, 411) geändert 
worden ist, außer Kraft.
(2) Für Dienstreisen, die bis zum 31. Dezember 2021 
angetreten werden, gelten die Vorschriften des Landes-
reisekostengesetzes, der Auslandsreisekostenverordnung 
des Landes und die Verordnung des Finanzministeriums 
über die Reisekostenvergütung in besonderen Fällen je-
weils in der Fassung vom 31. Dezember 2021. Dies gilt 
auch, wenn die Dienstreise bis zum 31. Dezember 2021 
angetreten wurde und über den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieses Gesetzes hinaus andauert.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

1. Zielsetzung

Die Neufassung des Landesreisekostengesetzes (LRKG) ist die erste umfassende 
Umgestaltung des Reisekostenrechts seit 1997. 
Die neuen Regelungen verfolgen das Ziel des Bürokratieabbaus und erfüllen die 
Forderung nach einer Vereinfachung des Antrags- und Abrechnungsverfahrens 
und nach einfachen Regelungen.
Das bisherige Reisekostenrecht ist veraltet und bedarf der Aktualisierung und 
Rechtsvereinfachung, um die Durchführung und verwaltungsmäßige Abwicklung 
von Dienstreisen zu erleichtern. Insgesamt wird die Regelungsdichte reduziert (14 
statt 24 Paragraphen und Wegfall einer Rechtsverordnung). 
Zudem soll hinsichtlich des Mobilitätsverhaltens den Belangen des Klimaschut-
zes Rechnung getragen werden (Vorbildfunktion der Landesverwaltung gemäß 
§ 7 Klimaschutzgesetz). 

2. Wesentlicher Inhalt

Neufassung eines Landesreisekostengesetzes mit dem Ergebnis eines zeitgemä-
ßen Regelwerks. Die Schwerpunkte sind:
1.  Neuregelung Fahrtkosten, Wegstreckenentschädigung.
2.   Anpassung der Kürzung des Tagegeldes bei unentgeltlicher Verpflegung an die 

steuerrechtlichen Bestimmungen: Mit dieser Regelung entfällt die Mitversteue-
rung von Teilen des Tagegeldes.

3.   Die Regelungen für Auslandsreisen werden in das Gesetz und in die allgemei-
nen Verwaltungsvorschriften integriert, die bisherige Landesauslandsreisekos-
tenverordnung wird dadurch entbehrlich und kann außer Kraft treten.

4.  Auslagen bei längerem Aufenthalt am Geschäftsort, Trennungsgeld:
  Bei länger dauernden Dienstreisen und bei Abordnungen sollen anstelle der 

bisherigen Pauschalabfindung die tatsächlichen notwendigen Übernachtungs-
kosten und für die ersten drei Monate eine Pauschale zur Abgeltung der Mehr-
aufwendungen für Verpflegung erstattet werden. 

5.  Wegfall der Kürzung bei Reisekosten und Trennungsgeld der Beamtinnen und 
Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.

6. Wegfall von nur selten vorkommenden Sonderregelungen.

3. Alternativen

Keine.

4. Nachhaltigkeitsprüfungscheck

Mit dem Ziel einer weitgehend klimaneutralen Landesverwaltung bis zum Jahr 
2040 leistet die Landesregierung einen eigenständigen Beitrag zum Klimaschutz 
und einer nachhaltigen Entwicklung des Landes. Sie kommt zugleich den Vor-
gaben nach dem Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg nach. Mit den vorge-
sehenen Regelungen zur Novellierung des Reisekostenrechts entstehen positive 
Effekte im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung, die nicht nur einzelne 
dienstrechtliche Belange betreffen, sondern auch zu einer veränderten Haltung des 
Landes im Dienstreisemanagements insgesamt mit Auswirkungen auf das Ziel 
einer weitgehend klimaneutralen Landesverwaltung beitragen können. Positive 
Effekte sind beispielsweise durch die verbesserte Einbindung des Klimaschutzge-
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dankens und die Förderung umweltfreundlicher Beförderungsmittel wie Fahrrad 
und Pedelec zu erwarten.

5. Finanzielle Auswirkungen

Die jährlichen Mehrkosten i. H. v. geschätzt 5 300 000 Euro resultieren im We-
sentlichen aus dem Wegfall der Kürzung bei Reisekosten und Trennungsgeld der 
Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und einer Erhö-
hung der Wegstreckenentschädigung. 
Den Erhöhungen einzelner Abfindungen (zum Beispiel Wegstreckenentschä-
digung, Fahrtkostenerstattung bei Reiseantritt an der Wohnung) stehen Einspa-
rungen bei anderen Regelungen (Einschränkung der 1. Klasse Berechtigung bei 
Bahnfahrten, Anpassung der Kürzung des Tagegeldes bei unentgeltlicher Verpfle-
gung an die steuerrechtlichen Bestimmungen) gegenüber.
Einsparungen, die derzeit nicht beziffert werden können, entstehen aufgrund der 
Reduzierung des Verwaltungsaufwandes zur Vorbereitung und Abrechnung von 
Dienstreisen. Vollzugsaufwand entsteht nicht.

6. Sonstige Kosten

Sonstige Kosten entstehen nicht.

B. Einzelbegründung

Zu § 1

Die Vorschrift fasst den persönlichen und sachlichen Geltungsbereich zusammen 
und regelt ihn abschließend.

Zu Absatz 1

Der persönliche Geltungsbereich entspricht dem bisherigen § 1 Absatz 1 LRKG.

Zu Absatz 2

Art und Umfang der Reisekostenvergütung werden abschließend aufgeführt. Die 
Regelung entspricht dem bisherigen § 4 LRKG.

Zu § 2

Die Regelung entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 2 LRKG.
Satz 4 stellt zur sparsamen Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln im Gesetz fest, 
dass vor Anordnung oder Genehmigung einer Dienstreise zu prüfen ist, ob nicht 
eine kostengünstigere Art der Erledigung des Dienstgeschäftes angezeigt und 
möglich ist.

Zu § 3

Zu Absatz 1

Die Regelung entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Absatz 1. 
Wirtschaftlichkeitsgrundsätze werden bei jeweiligen Einzelregelungen und in den 
allgemeinen VwV konkretisiert.
Die Aufhebung der bisherigen Kürzung im Ausbildungsbereich (§ 23 Absatz 2 
LRKG a. F.) verfolgt das Ziel, die Attraktivität der Ausbildung im öffentlichen 
Dienst zu steigern.
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Zu Absatz 2

Mit der Definition der reisekostenrechtlich maßgebenden Wohnung soll die Er-
stattung privat veranlasster, hoher Fahrtkosten vermieden werden. 

Zu Absatz 3

Aus verwaltungsökonomischen Gründen sollen die Dienstreisenden die freie 
Wahl des Beförderungsmittels unter Beachtung ökologischer und wirtschaftlicher 
Gesichtspunkte haben. 
Insbesondere bei langen Strecken ist grundsätzlich öffentlichen Verkehrsmitteln 
der Vorrang einzuräumen. Ob und inwieweit dadurch das Mobilitätsverhalten der 
Dienstreisenden beeinflusst wird, lässt sich anhand der entsprechenden Daten der 
in dreijährigem Rhythmus erstellten CO2-Bilanz der Landesverwaltung evaluie-
ren. 
Im Übrigen entsprechen die Regelungen im Wesentlichen dem bisherigen § 3 
LRKG.

Zu § 4

Zu Absatz 1

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung und aus Kostengründen werden 
grundsätzlich nur noch die Kosten der 2. Klasse erstattet. 
Im Falle von Bahnreisen ist es beim heutigen Reisekomfort zumutbar, auch über 
weitere Entfernungen die zweite Wagenklasse zu benutzen. Die oberste Dienst-
behörde kann für ihren Geschäftsbereich Ausnahmen zulassen. Damit wird die 
Eigenverantwortung der Ressorts gestärkt und eine flexible, bedarfsorientierte 
Handhabung ermöglicht. Mit Satz 3 wird klargestellt, dass Ausnahmen im Sin-
ne einer eigenverantwortlichen Regelung durch die Ressorts dann zulässig sind, 
wenn besondere dienstliche Gründe eine Dienstreise in der ersten Wagenklasse 
erfordern. Die Konkretisierung der besonderen dienstlichen Gründe erfolgt im 
Rahmen der Regelungen durch die Ressorts. Besondere dienstliche Gründe kön-
nen vorliegen, wenn z. B. während der Fahrt Dienstgeschäfte oder Angelegen-
heiten der Personalvertretung erledigt werden oder wenn die notwendige Fahrt-
strecke lang ist. Eine Selbstregulierung erfolgt über das jeweilige Budget. Auf die 
Festlegung einer bestimmten Fahrtdauer oder Entfernung wird verzichtet. Bei der 
Flugzeugbenutzung wird die bisherige, in der Landesauslandsreisekostenverord-
nung geregelte, Differenzierung nach Besoldungsgruppen aufgehoben. 

Zu Absatz 2

Entspricht dem bisherigen § 5 Absatz 3 LRKG.

Zu Absatz 3

Entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 5 Absatz 4 LRKG. Bei der Teil-
nahme an Carsharing-Modellen wird von einer Kürzung der Mitgliedsgebühr we-
gen gegebenenfalls auch privater Nutzung aus verwaltungsökonomischen Grün-
den abgesehen.

Zu Absatz 4

Die verpflichtende Leistung eines Klimaausgleichs für dienstlich veranlasste 
Flugreisen soll zu einer klimaneutralen Landesverwaltung beitragen. 

Zu § 5

Bei Benutzung des privateigenen Kraftfahrzeugs gab es bisher drei verschiedene 
Sätze (16, 25 und 35 Cent/km). Dabei wurde unterschieden, ob das Kraftfahrzeug 
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über oder unter 600 ccm hat, ob triftige Gründe für die Benutzung vorliegen und 
ob das Kraftfahrzeug zum Dienstreiseverkehr zugelassen ist. Weiterhin musste 
das Fahrzeug dem Dienstreisenden gehören beziehungsweise einem mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Angehörigen (was immer wieder zu Proble-
men führte, insbesondere bei nichtehelichen Lebensgemeinschaften).
Künftig kommen die folgenden Wegstreckenentschädigungssätze zur Anwen-
dung:
–  30 Cent/km in Fällen der Kfz-Benutzung. Mit diesem Satz sollen die laufenden 

Betriebskosten abgedeckt sein.
–  35 Cent/km bei einem erheblichen dienstlichen Interesse an der Kfz-Benut-

zung. Die Voraussetzungen, wann ein erhebliches dienstliches Interesse vor-
liegt, werden in der Verwaltungsvorschrift zum Landesreisekostengesetz 
(LRKGVwV) geregelt. Die bisherige Mitnahmeentschädigung in Höhe von  
2 Cent/km entfällt. Mit dieser Neuregelung entfällt das förmliche Verfahren 
„Zulassung des privateigenen Kfz zum Dienstreiseverkehr“ sowie die in der 
Praxis häufig aufwendige Prüfung des Vorliegens triftiger Gründe.

–  25 Cent/km bei Benutzung eines Fahrrads, E-Bike oder Pedelec. Mit dieser 
Erhöhung wird ein Anreiz geschaffen, bei kürzeren Dienstreisen das Fahrrad, 
E-Bike oder Pedelec zu nutzen. 

Für den Anspruch auf Wegstreckenentschädigung wird nicht mehr vorausgesetzt, 
dass Dienstreisende ihnen gehörende Fahrzeuge benutzen. Aspekte des Klima-
schutzes, der Wirtschaftlichkeit und der flexiblen Einsatzplanung sollen nach den 
jeweiligen Erfordernissen für die Erledigung von Dienstgeschäften bei der Aus-
wahl zu nutzender Fahrzeuge stärker in den Mittelpunkt rücken.

Zu § 6

Zu Absatz 1

Entspricht dem bisherigen § 9 LRKG. Lediglich die einen Anspruch auf Tagegeld 
begründende Reisedauer wurde von mindestens acht Stunden Dauer auf mehr als 
acht Stunden Dauer erhöht. Dies entspricht der steuerlichen Regelung. Damit soll 
die verwaltungsaufwändige Besteuerung des Tagegeldes bei einer Reisedauer von 
genau acht Stunden vermieden werden. 

Zu Absatz 2

Die Regelung entspricht dem bisherigen § 7 LRKG. Der Begriff der reisekosten-
rechtlich maßgebenden Wohnung wurde präzisiert.

Zu Absatz 3

Die Regelung entspricht dem bisherigen § 15 LRKG.

Zu Absatz 4

Die Einbehaltungsvorschriften waren bisher gesondert in §§ 12 und § 10 Absatz 3 
LRKG geregelt. Durch die Anpassung an die steuerrechtlichen Kürzungsbestim-
mungen können gegenüber der bisherigen Regelung steuerrelevante Beträge nur 
noch in äußerst seltenen Fällen auftreten, was zu einer erheblichen Verwaltungs-
vereinfachung führt. 

Zu § 7

Zu Absatz 1

Da Übernachtungsgeld nur für tatsächliche Übernachtungen gewährt werden 
kann, sind die zeitlichen Voraussetzungen des bisherigen § 10 Absatz 1 LRKG 
nicht mehr erforderlich. Richtwerte für die Höhe der erstattungsfähigen Kosten 
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soll die Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums zum Landesreisekosten-
gesetz (LRKGVwV) festlegen.

Zu Absatz 2

Neben der Vorschrift des bisherigen § 10 Absatz 4 LRKG werden auch die Aus-
schlussgründe des bisherigen § 12 Absatz 2 und 3 LRKG mit berücksichtigt. Hier-
mit werden alle Ausschließungsgründe an nur einer Stelle im Gesetz aufgeführt. 
Schließlich wird die Regelung für Übernachtungskosten, die das Frühstück ein-
schließen, nicht mehr aufgenommen. Das Frühstück als Verpflegungsbestandteil 
soll künftig beim Tagegeld mit der Einbehaltung der 20 Prozent vom vollen Tage-
geld berücksichtigt werden.

Zu § 8

Die Regelungen entspricht dem bisherigen § 11 LRKG (Erstattung der Auslagen 
bei längerem Aufenthalt am Geschäftsort). Durch die Neufassung der Landestren-
nungsgeldverordnung wird das bisherige verwaltungsaufwändige Antragsverfah-
ren zur Verlängerung der Bezugszeit von Trennungsreisegeld entbehrlich.

Zu § 9

Zu Absatz 1

Die Regelung entspricht dem bisherigen § 17 Absatz 1 LRKG.

Zu Absatz 2

Die Regelung entspricht dem bisherigen § 18 LRKG.

Zu § 10

Zu Absatz 1

Die Regelung entspricht dem bisherigen § 14 LRKG. Nähere Hinweise werden in 
die Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums zum Landesreisekostengesetz 
(LRKGVwV) aufgenommen.

Zu Absatz 2

Entspricht dem bisherigen § 19 LRKG. Diese Kosten sind systematisch als Ne-
benkosten zu deklarieren.

Zu § 11

Die Regelung soll die besonderen Fallgestaltungen der bisherigen §§ 16 und 23 
LRKG festlegen. Bisher in der Verordnung des Finanzministeriums über die Rei-
sekostenvergütung in besonderen Fällen (VO zu § 16 Absatz 6 LRKG) enthaltene 
Regelungen werden vereinfacht in das Gesetz und die Verwaltungsvorschrift des 
Finanzministeriums zum Landesreisekostengesetz übernommen. Die Verordnung 
wird aufgehoben. In Abweichung von § 23 Absatz 2 LRKG a. F. wird bei Aus-
bildungsreisen künftig auf eine Kürzung verzichtet. Dies dient der Steigerung der 
Attraktivität der Ausbildung im öffentlichen Dienst.
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Zu § 12

Zu Absatz 1

Entspricht der bisherigen Regelung in § 20 LRKG. Die bisherige Einschränkung 
für im Grenzverkehr tätige Beamtinnen und Beamte entfällt.

Zu den Absätzen 2 bis 6

Die Regelungen entsprechen im Wesentlichen der bisherigen Landesauslandsrei-
sekostenverordnung, die aufgehoben wird. Bisher in dieser Verordnung enthalte-
ne Regelungen werden vereinfacht in das Gesetz und die Verwaltungsvorschrift 
des Finanzministeriums zum Landesreisekostengesetz übernommen, insbesondere 
die dynamische Anpassung der Tagegelder an die Regelungen des Bundes. 

Zu § 13

Entspricht im Wesentlichen der bisherigen Regelung in § 22 LRKG. Die Aufhe-
bung der bisherigen Kürzung im Ausbildungsbereich verfolgt das Ziel, für tren-
nungsgeldberechtigte Anwärterinnen und Anwärter die Attraktivität der Ausbil-
dung im öffentlichen Dienst zu steigern.

Zu § 14

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 24 LRKG.

Zu § 15

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.

C.  Stellungnahmen der Spitzenorganisationen der Gewerkschaften und Berufsver-
bände sowie der kommunalen Landesverbände im Rahmen des Anhörungsver-
fahrens nach § 89 Absatz 2 und § 90 Landesbeamtengesetz (LBG)

Das Finanzministerium hat zu dem Gesetzentwurf die erforderlichen Anhörungs- 
und Beteiligungsverfahren durchgeführt. Zeitgleich wurde der Gesetzentwurf in 
das Beteiligungsportal des Landes Baden-Württemberg eingestellt und konnte 
dort von den Bürgerinnen und Bürgern kommentiert werden. 
Im Rahmen des Anhörungsverfahrens haben sich die folgenden Organisationen, 
die im Anhörungsverfahren nach §§ 89 Absatz 2, 90 LBG beteiligt wurden, zum 
Gesetzentwurf geäußert:
• AOK Baden-Württemberg
•  Arbeitsgemeinschaft der Hauptpersonalratsvorsitzenden (ARGE-HPR) beim 

Innenministerium
• BBW – Beamtenbund Tarifunion 
• Beauftragte der evangelischen Landeskirchen in Baden und Württemberg
• Bund Deutscher Kriminalbeamter, Landesverband Baden-Württemberg
• Diözese Rottenburg-Stuttgart
• Evangelische Landeskirche in Baden
• Evangelische Landeskirche in Württemberg
• Erzdiözese Freiburg
• Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), Bezirk Baden-Württemberg
• Gemeindeprüfanstalt Baden-Württemberg
• Gemeindetag Baden-Württemberg
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• Kommissariat der Bischöfe in Baden-Württemberg
• Landkreistag Baden-Württemberg
• Städtetag Baden-Württemberg
• Verband der Verwaltungsbeamten in Baden-Württemberg e. V.
Der BBW – Beamtenbund Tarifunion, der Deutsche Gewerkschaftsbund, die Ge-
meindeprüfungsanstalt, der Gemeindetag, der Landkreistag, der Städtetag und die 
AOK Baden-Württemberg begrüßen die Neufassung des Reisekostenrechts auch 
im Hinblick auf die Rechtsvereinfachung und den Bürokratieabbau. 
Insbesondere die Gewerkschaften und Personalvertretungen fordern die generelle 
Anhebung der Wegstreckenentschädigung auf 35 Cent pro Kilometer, die Aufhe-
bung der Begrenzungen für Fahrten in der 1. Klasse, die Aufhebung der hälftigen 
Begrenzung von Reisekostenerstattungen der Beamtinnen und Beamte auf Wider-
ruf und die Erhöhung des Tagegeldes. Kritisch werden auch die Ermächtigun-
gen der obersten Dienstbehörden gesehen. Die Einzelheiten der Stellungnahmen  
sowie deren Bewertung durch die Landesregierung sind in der nachfolgenden  
Synopse angegeben.
Aus Sicht der Beauftragten der Landesregierung für die Belange von Menschen 
mit Behinderung sowie aus Sicht der Stelle für Bürokratieabbau bestehen keine 
Bedenken gegen den Gesetzentwurf. Die Änderungsvorschläge des Normenprü-
fungsausschusses wurden berücksichtigt, soweit aus fachlicher Sicht möglich und 
zweckdienlich. 
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	-

	E. Kosten für Private
	Keine.
	Der Landtag wolle beschließen, 
	dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu erteilen:
	Gesetz zur Neufassung des 
	Landesreisekostengesetzes (LRKG)
	§ 1
	Geltungsbereich
	(1) Dieses Gesetz regelt die Erstattung von Auslagen für Dienstreisen, Dienstgänge und für Reisen zum Zweck der Aus- oder Fortbildung (Reisekostenvergütung) der Beamtinnen und Beamten des Landes, der Gemeinden, der Gemeindeverbände, der Landkreise und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, der Richterinnen und Richter des Landes, sowie der zu diesen Dienstherren abgeordneten Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Es rege
	-
	-

	(2) Die Reisekostenvergütung umfasst
	1. Fahrt- und Flugkostenerstattung (§ 4),
	2. Wegstreckenentschädigung (§ 5),
	3. Tagegeld bei Dienstreisen (§ 6),
	4.  notwendige Mehraufwendungen bei Dienstgängen (§ 6),
	5. Übernachtungsgeld (§ 7),
	6.  Auslagenerstattung bei längerem Aufenthalt am Geschäftsort (§ 8),
	-

	7. Aufwands- und Pauschvergütung (§ 9) und 
	8. Erstattung sonstiger Kosten (§ 10).  
	§ 2
	Dienstreisen und Dienstgänge
	(1) Dienstreisen im Sinne dieses Gesetzes sind Reisen zur Erledigung von Dienstgeschäften außerhalb des Dienstortes, die von der oder dem zuständigen Dienstvorgesetzten angeordnet oder genehmigt worden sind, es sei denn, dass eine Anordnung oder Genehmigung nach dem Amt der Dienstreisenden oder dem Wesen des Dienstgeschäfts nicht in Betracht kommt. Die Anordnung oder Genehmigung hat schriftlich oder elek tronisch zu erfolgen. Dienstreisen sind auch Reisen von einem dem vorübergehenden Aufenthalt dienenden O
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	(2) Dienstgänge sind Reisen zur Erledigung von Dienstgeschäften außerhalb der Dienststätte am Dienst- oder Wohnort, die von der oder dem zuständigen Vorgesetzten angeordnet oder genehmigt worden sind, es sei denn, dass eine Anordnung oder Genehmigung nach dem Amt der Dienstreisenden oder dem Wesen des Dienstgeschäfts nicht in Betracht kommt. Dem Wohnort steht ein dem vorübergehenden Aufenthalt dienender Ort gleich.
	-
	-
	-

	(3) Für Dienstreisen von Richterinnen oder Richtern zur Wahrnehmung von richterlichen Amtsgeschäften oder zur Teilnahme an einer Sitzung des Präsidiums oder eines anderen vergleichbaren Gerichtsverfassungsorgans, dem sie angehören, bedarf es keiner Anordnung oder Genehmigung. Dasselbe gilt für Dienstreisen der oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landesdatenschutzgesetz und für Dienstreisen der oder des Beauftragten der Landesregierung für die Belange von Men
	-
	-
	-
	-

	§ 3
	Anspruch auf Reisekostenvergütung
	(1) Dienstreisende erhalten auf Antrag eine Vergütung der dienstlich veranlassten notwendigen Auslagen. Dies gilt auch bei Reisen zum Zweck der Ausbildung.
	(2) Ausgangs- und Endpunkt einer Dienstreise sind von den Dienstreisenden unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes grundsätzlich selbst zu bestimmen. Abweichend davon kann die oder der zuständige Dienstvorgesetzte die Dienststätte als Ausgangs- oder Endpunkt der Dienstreise anordnen, wenn die Fahrtstrecke unmittelbar an der Dienststätte vorbeiführt. Bei einer Dienstreise, die an der Wohnung angetreten oder beendet wird, bemisst sich die Fahrtkostenerstattung (§ 4) oder die Wegstreckenentschädigung
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	(3) Die Dienstreisenden sind grundsätzlich in der Wahl der Beförderungsmittel frei. Bei der Wahl des Beförderungsmittels haben die Dienstreisenden neben wirtschaftlichen Gesichtspunkten insbesondere die Erfordernisse des Klimaschutzes zu beachten. Fahrtkosten werden nicht erstattet, wenn eine unentgeltliche Beförderungsmöglichkeit genutzt werden kann.
	-
	-
	-
	-

	(4) Der Anspruch auf Reisekostenvergütung erlischt, wenn die Reisekostenvergütung nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Beendigung der Dienstreise schriftlich oder elektronisch beantragt wird. Die Frist beginnt mit dem Tag nach Beendigung der Dienstreise, in den Fällen des § 10 Absatz 2 mit Ablauf des Tages, an dem die Dienstreise geendet hätte. Die zuständigen Stellen können bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Antragstellung die Vorlage der maßgeblichen Kostenbelege verlangen. Werd
	-
	-
	-
	-

	(5) Leistungen, die Dienstreisende ihres Amtes wegen von dritter Seite aus Anlass einer Dienstreise erhalten, sind auf die Reisekostenvergütung anzurechnen. 
	(6) Bei Dienstreisen für eine auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung der zuständigen Behörde wahrgenommene Nebentätigkeit haben die Dienstreisenden nach diesem Gesetz nur insoweit Anspruch auf Reisekostenvergütung, wie nicht eine andere Stelle Auslagenerstattung für dieselbe Dienstreise zu gewähren hat. Das gilt auch dann, wenn die Dienstreisenden auf ihren Anspruch gegen diese Stelle verzichtet haben. 
	-
	-
	-
	-

	(7) Auf Reisekostenvergütung und Auslagenerstattung kann ganz oder teilweise verzichtet werden. Der Verzicht ist schriftlich oder elektronisch zu erklären.
	-

	§ 4
	Fahrt- und Flugkostenerstattung
	(1) Entstandene notwendige Kosten für Fahrten mit regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln werden bis zur Höhe der Kosten der niedrigsten Beförderungsklasse erstattet. Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr ermächtigte nachgeordnete Behörde kann für ihren Geschäftsbereich hiervon Ausnahmen zulassen. Ausnahmen sind zulässig, wenn besondere dienstliche Gründe vorliegen. Flugkosten sind erstattungsfähig, wenn die dienstlichen oder wirtschaftlichen Gründe für die Flugzeugbenutzung die Belange des Klimasc
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	(2) Dienstreisende, denen nach Absatz 1 die Fahrt- oder Flugkosten der niedrigsten Klasse zu erstatten wären, werden bei einem Grad der Behinderung von mindestens 50 vom Hundert die Auslagen für die nächsthöhere Klasse erstattet. Dieselbe Vergünstigung kann anderen Dienstreisenden gewährt werden, wenn ihr körperlicher oder gesundheitlicher Zustand das Benutzen dieser Klasse rechtfertigt.
	-
	-

	(3) Wurde aus triftigem Grund ein Mietwagen, ein Taxi oder ein Fahrzeug im Rahmen eines Carsharing-Modells benutzt, werden die entstandenen notwendigen Kosten erstattet. Liegt kein triftiger Grund vor, so darf keine höhere Reisekostenvergütung gewährt werden als beim Benutzen eines öffentlichen Verkehrsmittels. Bei Nutzung von Fahrzeugen im Rahmen eines Carsharing-Modells erfolgt keine Kürzung der Mitgliedsgebühr wegen eventueller privater Nutzung. 
	-
	-
	-

	(4) Die obersten Dienstbehörden sind verpflichtet, zum Klimaausgleich für dienstlich veranlasste Flugreisen von Mitgliedern der Landesregierung und Bediensteten der Landesministerien sowie der jeweiligen nachgeordneten Behörden jährliche Ausgleichszahlungen auf der Grundlage der bestehenden Entscheidungen der Landesregierung zu leisten. Gleiches gilt für die staatlichen Hochschulen. Bei Flügen, die bei Projekten staatlicher Hochschulen aus Drittmitteln bezahlt werden, fällt eine Ausgleichszahlung an, sofern
	-
	-
	-
	-

	§ 5
	Wegstreckenentschädigung
	(1) Für Fahrten, die von den Dienstreisenden mit einem privaten Kraftfahrzeug zurückgelegt wurden, wird eine Wegstreckenentschädigung gewährt. Sie beträgt 30 Cent je Kilometer zurückgelegter Strecke. 
	(2) Besteht an der Benutzung eines Kraftfahrzeugs ein erhebliches dienstliches Interesse, beträgt die Wegstreckenentschädigung 35 Cent je Kilometer zurückgelegter Strecke. Zur Wegstreckenentschädigung nach Satz 1 kann mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde ein Zuschlag gewährt werden, wenn auf Grund der Art der Dienstgeschäfte regelmäßig in größerem Umfang Fahrten auf unbefestigten Straßen oder schwer befahrbaren Feld- oder Waldwegen durchzuführen sind. Der Zuschlag beträgt 5 Cent je Kilometer.
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	(3) Für Fahrten, die von den Dienstreisenden mit einem Fahrrad, E-Bike oder Pedelec zurückgelegt wurden, wird eine Wegstreckenentschädigung in Höhe von 25 Cent je Kilometer zurückgelegter Strecke gewährt. 
	§ 6
	Tagegeld
	(1) Zur Abgeltung der Mehraufwendungen für Verpflegung beträgt das Tagegeld für jeden vollen Kalendertag einer Dienstreise 24 Euro. Bei einer Dienstreise, die weniger als einen vollen Kalendertag dauert, für den Tag des Antritts und den Tag der Beendigung einer mehrtägigen Dienstreise, beträgt das Tagegeld bei einer Dienstreisedauer von mehr als 8 Stunden 6 Euro und bei einer Dienstreisedauer von mehr als 14 Stunden 12 Euro.
	-
	-
	-
	-

	(2) Die Dauer der Dienstreise bestimmt sich nach der Abreise und Ankunft an der Wohnung, es sei denn, die Dienstreise beginnt oder endet an der Dienststätte oder Beginn oder Ende wurde an der Dienststätte angeordnet. Beim Vorliegen mehrerer Wohnungen oder Unterkünfte ist die der Dienststätte am nächsten gelegene Wohnung oder Unterkunft maßgebend.
	(3) Für Dienstgänge besteht kein Anspruch auf Tagegeld nach Absatz 1. Bei Dienstgängen von mehr als acht Stunden Dauer werden die nachgewiesenen notwendigen Auslagen für Verpflegung bis zur Höhe des Tagegeldes bei einer Dienstreise von gleicher Dauer erstattet.
	-

	(4) Erhalten Dienstreisende ihres Amtes wegen unentgeltlich Verpflegung, werden von dem ihnen zustehenden Tagegeld nach Absatz 1 für das Frühstück 20 vom Hundert und für das Mittagessen und Abendessen je 40 vom Hundert des Tagegeldes für einen vollen Kalendertag einbehalten. Das Gleiche gilt, wenn von dritter Seite Verpflegung bereitgestellt wird und hierfür das Entgelt in den erstattungsfähigen Fahrt-, Flug-, Übernachtungs- oder Nebenkosten enthalten ist. Die Sätze 1 und 2 sind auch dann anzuwenden, wenn d
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	-
	-

	§ 7
	Übernachtungsgeld
	(1) Für eine notwendige Übernachtung erhalten Dienstreisende pauschal 20 Euro im Inland und 30 Euro im Ausland. Höhere Übernachtungskosten werden im notwendigen Umfang erstattet. Durch Verwaltungsvorschrift wird bestimmt, bis zu welcher Höhe Übernachtungskosten notwendig sind.
	-
	-
	-
	-

	(2) Übernachtungsgeld wird nicht gewährt 
	1.  für die Dauer der Benutzung von Beförderungsmitteln,
	-

	2.  für die Dauer des Aufenthalts in einer Wohnung der oder des Dienstreisenden,
	3.  bei unentgeltlicher Bereitstellung einer Unterkunft von Amts wegen, auch wenn diese Unterkunft ohne triftigen Grund nicht genutzt wird oder
	4.  in den Fällen, in denen das Entgelt für die Unterkunft in den erstattungsfähigen Fahrtkosten oder sonstigen Kosten enthalten ist, es sei denn, dass eine Übernachtung aufgrund einer zu frühen Ankunft am Geschäftsort oder einer zu späten Abfahrt von diesem zusätzlich erforderlich wird.
	-
	-

	§ 8
	Auslagenerstattung bei längerem Aufenthalt 
	am Geschäftsort
	Dauert der Aufenthalt an demselben auswärtigen Geschäftsort länger als sieben Tage, so wird vom achten Tag an die gleiche Vergütung gewährt, die von diesem Tag an bei einer Abordnung zu gewähren wäre. Zu den Aufenthaltstagen zählen alle Tage zwischen dem Anreisetag und dem Abreisetag.
	-
	-

	§ 9
	Aufwands- und Pauschvergütung
	(1) Dienstreisende, denen erfahrungsgemäß geringere Aufwendungen für Verpflegung und Unterkunft als allgemein entstehen, können nach näherer Bestimmung der obersten Dienstbehörde oder der von ihr ermächtigten nachgeordneten Behörde anstelle von Tagegeld, Übernachtungsgeld und Auslagenerstattung nach § 8 Satz 1 und 2 entsprechend den notwendigen Aufwendungen mit einer Aufwandsvergütung abgefunden werden. 
	-
	-

	(2) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr ermächtigte nachgeordnete Behörde kann bei regelmäßigen oder gleichartigen Dienstreisen anstelle der Reisekostenvergütung oder einzelner ihrer Bestandteile eine Pauschvergütung gewähren, die nach dem Durchschnitt der in einem bestimmten Zeitraum sonst anfallenden Einzelvergütungen zu bemessen ist. 
	-
	-
	-
	-

	§ 10
	Erstattung sonstiger Kosten
	(1) Zur Erledigung des Dienstgeschäfts notwendige Auslagen, die nicht nach den §§ 4 bis 9 zu erstatten sind, werden als Nebenkosten erstattet.
	-

	(2) Entfallen Dienstreisen aus Gründen, die von den Dienstreisenden nicht zu vertreten sind, werden die durch die Vorbereitung entstandenen notwendigen, nach diesem Gesetz berücksichtigungsfähigen Auslagen erstattet.
	-

	§ 11
	Bemessung der Reisekostenvergütung 
	in besonderen Fällen
	(1) Bei Dienstreisen aus Anlass der Versetzung, Abordnung oder Aufhebung einer Abordnung wird das Tagegeld (§ 6) für die Zeit bis zur Ankunft am neuen Dienstort gewährt. Das Tagegeld wird für die Zeit bis zum Ablauf des Ankunftstages gewährt, wenn die Dienstreisenden vom nächsten Tag an Trennungsgeld für auswärtiges Verbleiben erhalten; daneben wird Übernachtungsgeld (§ 7) gewährt. 
	-
	-
	-
	-
	-

	(2) Für Reisen zum Zwecke der Fortbildung, die zumindest teilweise im dienstlichen Interesse liegen, können entstandene Kosten bis zur Höhe der für Dienstreisen zustehenden Reisekostenvergütung erstattet werden. 
	-
	-

	(3) Werden Dienstreisen mit einer Urlaubsreise oder einer anderen privaten Reise verbunden, wird die Reisekostenvergütung so bemessen, als ob nur die Dienstreise durchgeführt worden wäre. Die Reisekostenvergütung nach Satz 1 darf die sich nach dem tatsächlichen Reiseverlauf ergebende Reisekostenvergütung nicht übersteigen. 
	-
	-
	-

	(4) Wird angeordnet oder genehmigt, dass die Dienstreise am Urlaubsort anzutreten oder zu beenden ist, wird die Reisekostenvergütung abweichend von Absatz 3 nach der Abreise von oder der Ankunft an diesem Ort bemessen. 
	-

	(5) Wird aus dienstlichen Gründen die vorzeitige Beendigung einer Urlaubsreise oder einer anderen privaten Reise angeordnet, gilt die Rückreise vom Urlaubs- oder Aufenthaltsort zur Dienststätte als Dienstreise, für die Reisekostenvergütung gewährt wird. 
	-

	(6) Aufwendungen der Dienstreisenden und der sie begleitenden Personen, die durch die Unterbrechung oder die vorzeitige Beendigung einer Urlaubsreise oder einer anderen privaten Reise verursacht worden sind, werden in angemessenem Umfang erstattet. Dies gilt auch für Aufwendungen, die aus diesen Gründen nicht ausgenutzt werden konnten.
	-

	(7) Erkranken Dienstreisende und werden sie in ein Krankenhaus aufgenommen, werden für jeden vollen Kalendertag des Krankenhausaufenthalts die notwendigen Auslagen für die Unterkunft am Geschäftsort erstattet. 
	-
	-

	(8) Für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Dienststätte aus besonderen dienstlichen Anlass können die entstandenen notwendigen Fahrtkosten erstattet werden.
	-

	§ 12
	Auslandsdienstreisen
	(1) Auslandsdienstreisen sind Dienstreisen zwischen dem Inland und dem Ausland sowie im Ausland. Dabei muss mindestens ein Geschäftsort im Ausland liegen.
	(2) Für Auslandsdienstreisen gelten die Regelungen der §§ 1 bis 11 entsprechend.
	(3) Abweichend von den §§ 6 und 7 werden Auslandstagegelder und Auslandsübernachtungsgelder nach Maß gabe der jeweils gültigen Fassung des § 3 der Auslandsreisekostenverordnung des Bundes (ARV) und der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die Neufestsetzung der Auslandstage- und Auslandsübernachtungsgelder (ARVVwV) gewährt.
	-
	-
	-

	(4) Das Tage- und Übernachtungsgeld wird für das Land gewährt, das die Dienstreisenden vor Mitternacht Ortszeit zuletzt erreichen. Wird bei Auslandsdienstreisen das Inland vor Mitternacht zuletzt erreicht, wird Auslandstagegeld für das Land des letzten Geschäftsortes im Ausland gewährt.
	-
	-
	-

	(5) Bei Flugreisen gilt ein Land in dem Zeitpunkt als erreicht, in dem das Flugzeug dort landet. Zwischenlandungen bleiben unberücksichtigt, es sei denn, dass durch sie Übernachtungen notwendig werden. Bei Schiffsreisen gilt Satz 1 entsprechend.
	-
	-

	(6) Dauert der Aufenthalt an demselben ausländischen Geschäftsort ohne Hin- und Rückreisetage länger als 14 Tage, ist das Auslandstagegeld nach Absatz 3 vom 15. Tag an um 25 vom Hundert zu ermäßigen. Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr ermächtigte nachgeordnete Behörde kann in begründeten Fällen von der Ermäßigung absehen. Anstelle des pauschalen Übernachtungsgeldes werden ab dem 15. Tag die nachgewiesenen notwendigen Übernachtungskosten erstattet.
	 
	-
	-
	-
	-

	§ 13
	Trennungsgeld
	(1) Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter, die ohne Zusage der Umzugskostenvergütung an einen Ort außerhalb des Dienst- oder Wohnortes abgeordnet werden, erhalten für die ihnen dadurch entstehenden notwendigen Auslagen unter Berücksichtigung der häuslichen Ersparnis ein Trennungsgeld. Dasselbe gilt für die vorübergehende Zuteilung aus dienstlichen Gründen zu einem anderen Teil der Beschäftigungsbehörde und der vorübergehenden dienstlichen Tätigkeit bei einer anderen Stelle als der Dienststelle. Der A
	-
	-
	-
	-
	-

	(2) Absatz 1 gilt auch für Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst bei Abordnungen im Rahmen der Ausbildung. Der für die Ausbildung maßgebliche Dienstort wird von der obersten Dienstbehörde oder der von ihr ermächtigten nachgeordneten Behörde bestimmt. Satz 1 gilt auch bei Abordnungen im Rahmen des Ausbildungs- oder Einführungsdienstes, einer Ausbildungs- oder Einführungszeit, die zum Erwerb einer Laufbahnbefähigung notwendig sind.
	-
	-

	§ 14
	Ermächtigung, Verwaltungsvorschriften
	(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die in den §§ 5 und 7 Absatz 1 festgesetzten Beträge veränderten wirtschaftlichen Verhältnissen anzupassen.
	-
	-

	(2) Die allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu diesem Gesetz erlässt das Finanzministerium. 
	§ 15
	Inkrafttreten
	Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. Gleichzeitig treten das Landesreisekostengesetz in der Fassung vom 20. Mai 1996 (GBl. S. 466), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Klimaschutzes in Baden-Württemberg vom 15. Oktober 2020 (GBl. S. 937, 943 ) geändert worden ist, die Auslandsreisekostenverordnung des Landes vom 2. Januar 1984 (GBl. S. 33), die zuletzt durch Verordnung vom 20. November 2015 (GBl. S. 1057) geändert worden ist, und die Verordnung des Finanzministerium
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	(2) Für Dienstreisen, die bis zum 31. Dezember 2021 angetreten werden, gelten die Vorschriften des Landesreisekostengesetzes, der Auslandsreisekostenverordnung des Landes und die Verordnung des Finanzministeriums über die Reisekostenvergütung in besonderen Fällen jeweils in der Fassung vom 31. Dezember 2021. Dies gilt auch, wenn die Dienstreise bis zum 31. Dezember 2021 angetreten wurde und über den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes hinaus andauert.
	-
	-
	-

	Begründung
	A. Allgemeiner Teil
	1. Zielsetzung
	Die Neufassung des Landesreisekostengesetzes (LRKG) ist die erste umfassende Umgestaltung des Reisekostenrechts seit 1997. 
	Die neuen Regelungen verfolgen das Ziel des Bürokratieabbaus und erfüllen die Forderung nach einer Vereinfachung des Antrags- und Abrechnungsverfahrens und nach einfachen Regelungen.
	Das bisherige Reisekostenrecht ist veraltet und bedarf der Aktualisierung und Rechtsvereinfachung, um die Durchführung und verwaltungsmäßige Abwicklung von Dienstreisen zu erleichtern. Insgesamt wird die Regelungsdichte reduziert (14 statt 24 Paragraphen und Wegfall einer Rechtsverordnung). 
	Zudem soll hinsichtlich des Mobilitätsverhaltens den Belangen des Klimaschutzes Rechnung getragen werden (Vorbildfunktion der Landesverwaltung gemäß § 7 Klimaschutzgesetz). 
	-

	2. Wesentlicher Inhalt
	Neufassung eines Landesreisekostengesetzes mit dem Ergebnis eines zeitgemäßen Regelwerks. Die Schwerpunkte sind:
	-

	1.  Neuregelung Fahrtkosten, Wegstreckenentschädigung.
	2.   Anpassung der Kürzung des Tagegeldes bei unentgeltlicher Verpflegung an die steuerrechtlichen Bestimmungen: Mit dieser Regelung entfällt die Mitversteuerung von Teilen des Tagegeldes.
	-

	3.   Die Regelungen für Auslandsreisen werden in das Gesetz und in die allgemeinen Verwaltungsvorschriften integriert, die bisherige Landesauslandsreisekostenverordnung wird dadurch entbehrlich und kann außer Kraft treten.
	-
	-

	4.  Auslagen bei längerem Aufenthalt am Geschäftsort, Trennungsgeld:
	  Bei länger dauernden Dienstreisen und bei Abordnungen sollen anstelle der bisherigen Pauschalabfindung die tatsächlichen notwendigen Übernachtungskosten und für die ersten drei Monate eine Pauschale zur Abgeltung der Mehraufwendungen für Verpflegung erstattet werden. 
	-
	-

	5.  Wegfall der Kürzung bei Reisekosten und Trennungsgeld der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.
	6. Wegfall von nur selten vorkommenden Sonderregelungen.
	3. Alternativen
	Keine.
	4. Nachhaltigkeitsprüfungscheck
	Mit dem Ziel einer weitgehend klimaneutralen Landesverwaltung bis zum Jahr 2040 leistet die Landesregierung einen eigenständigen Beitrag zum Klimaschutz und einer nachhaltigen Entwicklung des Landes. Sie kommt zugleich den Vorgaben nach dem Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg nach. Mit den vorgesehenen Regelungen zur Novellierung des Reisekostenrechts entstehen positive Effekte im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung, die nicht nur einzelne dienstrechtliche Belange betreffen, sondern auch zu einer verä
	-
	-
	-

	5. Finanzielle Auswirkungen
	Die jährlichen Mehrkosten i. H. v. geschätzt 5 300 000 Euro resultieren im Wesentlichen aus dem Wegfall der Kürzung bei Reisekosten und Trennungsgeld der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und einer Erhöhung der Wegstreckenentschädigung. 
	-
	-

	Den Erhöhungen einzelner Abfindungen (zum Beispiel Wegstreckenentschädigung, Fahrtkostenerstattung bei Reiseantritt an der Wohnung) stehen Einsparungen bei anderen Regelungen (Einschränkung der 1. Klasse Berechtigung bei Bahnfahrten, Anpassung der Kürzung des Tagegeldes bei unentgeltlicher Verpflegung an die steuerrechtlichen Bestimmungen) gegenüber.
	-
	-
	-

	Einsparungen, die derzeit nicht beziffert werden können, entstehen aufgrund der Reduzierung des Verwaltungsaufwandes zur Vorbereitung und Abrechnung von Dienstreisen. Vollzugsaufwand entsteht nicht.
	6. Sonstige Kosten
	Sonstige Kosten entstehen nicht.
	B. Einzelbegründung
	Zu § 1
	Die Vorschrift fasst den persönlichen und sachlichen Geltungsbereich zusammen und regelt ihn abschließend.
	Zu Absatz 1
	Der persönliche Geltungsbereich entspricht dem bisherigen § 1 Absatz 1 LRKG.
	Zu Absatz 2
	Art und Umfang der Reisekostenvergütung werden abschließend aufgeführt. Die Regelung entspricht dem bisherigen § 4 LRKG.
	Zu § 2
	Die Regelung entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 2 LRKG.
	Satz 4 stellt zur sparsamen Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln im Gesetz fest, dass vor Anordnung oder Genehmigung einer Dienstreise zu prüfen ist, ob nicht eine kostengünstigere Art der Erledigung des Dienstgeschäftes angezeigt und möglich ist.
	Zu § 3
	Zu Absatz 1
	Die Regelung entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Absatz 1. 
	Wirtschaftlichkeitsgrundsätze werden bei jeweiligen Einzelregelungen und in den allgemeinen VwV konkretisiert.
	Die Aufhebung der bisherigen Kürzung im Ausbildungsbereich (§ 23 Absatz 2 LRKG a. F.) verfolgt das Ziel, die Attraktivität der Ausbildung im öffentlichen Dienst zu steigern.
	Zu Absatz 2
	Mit der Definition der reisekostenrechtlich maßgebenden Wohnung soll die Erstattung privat veranlasster, hoher Fahrtkosten vermieden werden. 
	-

	Zu Absatz 3
	Aus verwaltungsökonomischen Gründen sollen die Dienstreisenden die freie Wahl des Beförderungsmittels unter Beachtung ökologischer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte haben. 
	Insbesondere bei langen Strecken ist grundsätzlich öffentlichen Verkehrsmitteln der Vorrang einzuräumen. Ob und inwieweit dadurch das Mobilitätsverhalten der Dienstreisenden beeinflusst wird, lässt sich anhand der entsprechenden Daten der in dreijährigem Rhythmus erstellten CO-Bilanz der Landesverwaltung evaluieren. 
	2
	-

	Im Übrigen entsprechen die Regelungen im Wesentlichen dem bisherigen § 3 LRKG.
	Zu § 4
	Zu Absatz 1
	Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung und aus Kostengründen werden grundsätzlich nur noch die Kosten der 2. Klasse erstattet. 
	Im Falle von Bahnreisen ist es beim heutigen Reisekomfort zumutbar, auch über weitere Entfernungen die zweite Wagenklasse zu benutzen. Die oberste Dienstbehörde kann für ihren Geschäftsbereich Ausnahmen zulassen. Damit wird die Eigenverantwortung der Ressorts gestärkt und eine flexible, bedarfsorientierte Handhabung ermöglicht. Mit Satz 3 wird klargestellt, dass Ausnahmen im Sinne einer eigenverantwortlichen Regelung durch die Ressorts dann zulässig sind, wenn besondere dienstliche Gründe eine Dienstreise i
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Zu Absatz 2
	Entspricht dem bisherigen § 5 Absatz 3 LRKG.
	Zu Absatz 3
	Entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 5 Absatz 4 LRKG. Bei der Teil-nahme an Carsharing-Modellen wird von einer Kürzung der Mitgliedsgebühr wegen gegebenenfalls auch privater Nutzung aus verwaltungsökonomischen Gründen abgesehen.
	-
	-

	Zu Absatz 4
	Die verpflichtende Leistung eines Klimaausgleichs für dienstlich veranlasste Flugreisen soll zu einer klimaneutralen Landesverwaltung beitragen. 
	Zu § 5
	Bei Benutzung des privateigenen Kraftfahrzeugs gab es bisher drei verschiedene Sätze (16, 25 und 35 Cent/km). Dabei wurde unterschieden, ob das Kraftfahrzeug über oder unter 600 ccm hat, ob triftige Gründe für die Benutzung vorliegen und ob das Kraftfahrzeug zum Dienstreiseverkehr zugelassen ist. Weiterhin musste das Fahrzeug dem Dienstreisenden gehören beziehungsweise einem mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Angehörigen (was immer wieder zu Problemen führte, insbesondere bei nichtehelichen Lebensg
	-

	Künftig kommen die folgenden Wegstreckenentschädigungssätze zur Anwendung:
	-

	–  30 Cent/km in Fällen der Kfz-Benutzung. Mit diesem Satz sollen die laufenden Betriebskosten abgedeckt sein.
	–  35 Cent/km bei einem erheblichen dienstlichen Interesse an der Kfz-Benutzung. Die Voraussetzungen, wann ein erhebliches dienstliches Interesse vorliegt, werden in der Verwaltungsvorschrift zum Landesreisekostengesetz (LRKGVwV) geregelt. Die bisherige Mitnahmeentschädigung in Höhe von 2 Cent/km entfällt. Mit dieser Neuregelung entfällt das förmliche Verfahren „Zulassung des privateigenen Kfz zum Dienstreiseverkehr“ sowie die in der Praxis häufig aufwendige Prüfung des Vorliegens triftiger Gründe.
	-
	-
	 

	–  25 Cent/km bei Benutzung eines Fahrrads, E-Bike oder Pedelec. Mit dieser Erhöhung wird ein Anreiz geschaffen, bei kürzeren Dienstreisen das Fahrrad, E-Bike oder Pedelec zu nutzen. 
	Für den Anspruch auf Wegstreckenentschädigung wird nicht mehr vorausgesetzt, dass Dienstreisende ihnen gehörende Fahrzeuge benutzen. Aspekte des Klimaschutzes, der Wirtschaftlichkeit und der flexiblen Einsatzplanung sollen nach den jeweiligen Erfordernissen für die Erledigung von Dienstgeschäften bei der Auswahl zu nutzender Fahrzeuge stärker in den Mittelpunkt rücken.
	-
	-

	Zu § 6
	Zu Absatz 1
	Entspricht dem bisherigen § 9 LRKG. Lediglich die einen Anspruch auf Tagegeld begründende Reisedauer wurde von mindestens acht Stunden Dauer auf mehr als acht Stunden Dauer erhöht. Dies entspricht der steuerlichen Regelung. Damit soll die verwaltungsaufwändige Besteuerung des Tagegeldes bei einer Reisedauer von genau acht Stunden vermieden werden. 
	Zu Absatz 2
	Die Regelung entspricht dem bisherigen § 7 LRKG. Der Begriff der reisekostenrechtlich maßgebenden Wohnung wurde präzisiert.
	-

	Zu Absatz 3
	Die Regelung entspricht dem bisherigen § 15 LRKG.
	Zu Absatz 4
	Die Einbehaltungsvorschriften waren bisher gesondert in §§ 12 und § 10 Absatz 3 LRKG geregelt. Durch die Anpassung an die steuerrechtlichen Kürzungsbestimmungen können gegenüber der bisherigen Regelung steuerrelevante Beträge nur noch in äußerst seltenen Fällen auftreten, was zu einer erheblichen Verwaltungsvereinfachung führt. 
	-
	-

	Zu § 7
	Zu Absatz 1
	Da Übernachtungsgeld nur für tatsächliche Übernachtungen gewährt werden kann, sind die zeitlichen Voraussetzungen des bisherigen § 10 Absatz 1 LRKG nicht mehr erforderlich. Richtwerte für die Höhe der erstattungsfähigen Kosten soll die Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums zum Landesreisekostengesetz (LRKGVwV) festlegen.
	-

	Zu Absatz 2
	Neben der Vorschrift des bisherigen § 10 Absatz 4 LRKG werden auch die Ausschlussgründe des bisherigen § 12 Absatz 2 und 3 LRKG mit berücksichtigt. Hiermit werden alle Ausschließungsgründe an nur einer Stelle im Gesetz aufgeführt. Schließlich wird die Regelung für Übernachtungskosten, die das Frühstück einschließen, nicht mehr aufgenommen. Das Frühstück als Verpflegungsbestandteil soll künftig beim Tagegeld mit der Einbehaltung der 20 Prozent vom vollen Tagegeld berücksichtigt werden.
	-
	-
	-
	-

	Zu § 8
	Die Regelungen entspricht dem bisherigen § 11 LRKG (Erstattung der Auslagen bei längerem Aufenthalt am Geschäftsort). Durch die Neufassung der Landestrennungsgeldverordnung wird das bisherige verwaltungsaufwändige Antragsverfahren zur Verlängerung der Bezugszeit von Trennungsreisegeld entbehrlich.
	-
	-

	Zu § 9
	Zu Absatz 1
	Die Regelung entspricht dem bisherigen § 17 Absatz 1 LRKG.
	Zu Absatz 2
	Die Regelung entspricht dem bisherigen § 18 LRKG.
	Zu § 10
	Zu Absatz 1
	Die Regelung entspricht dem bisherigen § 14 LRKG. Nähere Hinweise werden in die Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums zum Landesreisekostengesetz (LRKGVwV) aufgenommen.
	Zu Absatz 2
	Entspricht dem bisherigen § 19 LRKG. Diese Kosten sind systematisch als Nebenkosten zu deklarieren.
	-

	Zu § 11
	Die Regelung soll die besonderen Fallgestaltungen der bisherigen §§ 16 und 23 LRKG festlegen. Bisher in der Verordnung des Finanzministeriums über die Reisekostenvergütung in besonderen Fällen (VO zu § 16 Absatz 6 LRKG) enthaltene Regelungen werden vereinfacht in das Gesetz und die Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums zum Landesreisekostengesetz übernommen. Die Verordnung wird aufgehoben. In Abweichung von § 23 Absatz 2 LRKG a. F. wird bei Ausbildungsreisen künftig auf eine Kürzung verzichtet. Dies 
	-
	-

	Zu § 12
	Zu Absatz 1
	Entspricht der bisherigen Regelung in § 20 LRKG. Die bisherige Einschränkung für im Grenzverkehr tätige Beamtinnen und Beamte entfällt.
	Zu den Absätzen 2 bis 6
	Die Regelungen entsprechen im Wesentlichen der bisherigen Landesauslandsreisekostenverordnung, die aufgehoben wird. Bisher in dieser Verordnung enthaltene Regelungen werden vereinfacht in das Gesetz und die Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums zum Landesreisekostengesetz übernommen, insbesondere die dynamische Anpassung der Tagegelder an die Regelungen des Bundes. 
	-
	-

	Zu § 13
	Entspricht im Wesentlichen der bisherigen Regelung in § 22 LRKG. Die Aufhebung der bisherigen Kürzung im Ausbildungsbereich verfolgt das Ziel, für trennungsgeldberechtigte Anwärterinnen und Anwärter die Attraktivität der Ausbildung im öffentlichen Dienst zu steigern.
	-
	-
	-

	Zu § 14
	Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 24 LRKG.
	Zu § 15
	Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.
	C.  Stellungnahmen der Spitzenorganisationen der Gewerkschaften und Berufsverbände sowie der kommunalen Landesverbände im Rahmen des Anhörungsverfahrens nach § 89 Absatz 2 und § 90 Landesbeamtengesetz (LBG)
	-
	-

	Das Finanzministerium hat zu dem Gesetzentwurf die erforderlichen Anhörungs- und Beteiligungsverfahren durchgeführt. Zeitgleich wurde der Gesetzentwurf in das Beteiligungsportal des Landes Baden-Württemberg eingestellt und konnte dort von den Bürgerinnen und Bürgern kommentiert werden. 
	Im Rahmen des Anhörungsverfahrens haben sich die folgenden Organisationen, die im Anhörungsverfahren nach §§ 89 Absatz 2, 90 LBG beteiligt wurden, zum Gesetzentwurf geäußert:
	• AOK Baden-Württemberg
	•  Arbeitsgemeinschaft der Hauptpersonalratsvorsitzenden (ARGE-HPR) beim Innenministerium
	• BBW – Beamtenbund Tarifunion 
	• Beauftragte der evangelischen Landeskirchen in Baden und Württemberg
	• Bund Deutscher Kriminalbeamter, Landesverband Baden-Württemberg
	• Diözese Rottenburg-Stuttgart
	• Evangelische Landeskirche in Baden
	• Evangelische Landeskirche in Württemberg
	• Erzdiözese Freiburg
	• Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), Bezirk Baden-Württemberg
	• Gemeindeprüfanstalt Baden-Württemberg
	• Gemeindetag Baden-Württemberg
	• Kommissariat der Bischöfe in Baden-Württemberg
	• Landkreistag Baden-Württemberg
	• Städtetag Baden-Württemberg
	• Verband der Verwaltungsbeamten in Baden-Württemberg e. V.
	Der BBW – Beamtenbund Tarifunion, der Deutsche Gewerkschaftsbund, die Gemeindeprüfungsanstalt, der Gemeindetag, der Landkreistag, der Städtetag und die AOK Baden-Württemberg begrüßen die Neufassung des Reisekostenrechts auch im Hinblick auf die Rechtsvereinfachung und den Bürokratieabbau. 
	-

	Insbesondere die Gewerkschaften und Personalvertretungen fordern die generelle Anhebung der Wegstreckenentschädigung auf 35 Cent pro Kilometer, die Aufhebung der Begrenzungen für Fahrten in der 1. Klasse, die Aufhebung der hälftigen Begrenzung von Reisekostenerstattungen der Beamtinnen und Beamte auf Widerruf und die Erhöhung des Tagegeldes. Kritisch werden auch die Ermächtigungen der obersten Dienstbehörden gesehen. Die Einzelheiten der Stellungnahmen sowie deren Bewertung durch die Landesregierung sind in
	-
	-
	-
	 
	 

	Aus Sicht der Beauftragten der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung sowie aus Sicht der Stelle für Bürokratieabbau bestehen keine Bedenken gegen den Gesetzentwurf. Die Änderungsvorschläge des Normenprüfungsausschusses wurden berücksichtigt, soweit aus fachlicher Sicht möglich und zweckdienlich. 
	-
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	Staatsministerium Stuttgart, 2. Dezember 2020
	Staatsministerium Stuttgart, 2. Dezember 2020
	Baden-Württemberg
	Ministerpräsident
	An die
	Präsidentin des Landtags
	von Baden-Württemberg
	Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin,
	als Anlage übersende ich Ihnen gemäß Artikel 59 Absatz 1 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg den von der Landesregierung beschlossenen Entwurf eines Gesetzes zur Neufassung des Landesreisekostengesetzes (LRKG). Ich bitte Sie, die Beschlussfassung des Landtags herbeizuführen. Die Zuständigkeit liegt beim Ministerium für Finanzen. 
	Mit freundlichen Grüßen
	Kretschmann
	Ministerpräsident
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